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Gastvertrag

Choreographie

Zwischen der / dem      
vertreten durch      

- nachfolgend Bühne genannt -

und

Herrn / Frau      
Anschrift      
Staatsangehörigkeit      

- nachfolgend Gast genannt -

wird nachstehender Gastvertrag geschlossen:

§ 1

Umfang und Geltungsdauer

1. Der Gast verpflichtet sich, in der Zeit vom       bis       die Choreographie des Balletts       zu übernehmen. 

2. Die Premiere ist für den       vorgesehen.

3. Die Proben beginnen voraussichtlich am      . Vorgesehen sind       Proben.

Dem Gast ist bekannt, dass Anzahl und Dauer der Bühnenproben von den Auf- und Abbauzeiten der Abendvorstellung abhängen. 

4. Die Bauprobe ist für den       vorgesehen. / Der Termin der Bauprobe wird rechtzeitig mitgeteilt.*
5. Die Bühne kann den Premierentermin - soweit erforderlich - bis zu       Tage/Wochen* verschieben. Verschiebt sich dadurch auch der Probenbeginn, informiert die Bühne den Gast so frühzeitig wie möglich.
6. Ist der Gast mit einem in Aussicht genommenen Termin, der von den in diesem Vertrag genannten Terminen abweicht, nicht einverstanden, ist er verpflichtet, dies unverzüglich der Bühne schriftlich mitzuteilen. 

§ 2

Leistungspflichten des Gastes

1. Der Gast verpflichtet sich, über § 1 Nr. 1 hinaus
-
die übernommene Choreographiearbeit persönlich auszuüben,

-
an allen Proben teilzunehmen, die seine Anwesenheit erfordern, einschließlich Sonn-, Feier​tags- und Umbesetzungsproben, sowie

-
die vertraglich vereinbarten Leistungen mit denen der Bühne zeitlich, personell und finan​ziell zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten zu realisieren. 


Dies gilt auch für Proben, die zur Einstudierung bei Doppelbesetzungen notwendig sind. 

2. Der Gast ist verpflichtet, seine künstlerische Auffassung bezüglich der Choreographie des Bal​letts mit der Bühne abzustimmen. Der Bühne gebührt aus Gründen der künstlerischen Gesamt​verantwortung der Vorrang bei Streitigkeiten über die Choreographiekonzeption.

3. Der Gast hat bei der Premiere persönlich anwesend zu sein. Die von der Bühne festgelegte Ap​plausordnung ist zu beachten.

§ 3

Gesamtausstattungssumme

1. Für die Produktion wird eine Höchstausstattungssumme (Dekoration, Kostüme, Haartracht, Beleuchtung, Requisite) von €       festgesetzt. Eigene Personalkosten der Bühne sind in die​sem Betrag nicht enthalten. Falls bei Abschluss dieses Vertrages der Betrag noch nicht bekannt ist, wird er rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. Der Gast ist für die Einhaltung dieser Höchst​summe mitverantwortlich. 

2. Jede Übertragung honorarpflichtiger Leistungen und Vergabe von Aufträgen an Dritte sowie der Einsatz von Statisten, Aushilfsmusikern, Extrachören und Extratänzern erfolgt ausschließ​lich durch die Bühne.

3. Verursacht der Gast entgegen den Bestimmungen in Nrn. 1 und 2 durch nicht mit der Bühne abgestimmtes eigenes Verhalten Mehrkosten, hat er diese der Bühne zu erstatten.

§ 4

Produktionsbedingungen 

1. Eine Veränderung des Zuschauerraumes und die damit verbundene Einschränkung der Sitz​platzzahl ist nicht/nur mit Zustimmung der Bühne möglich. *
2. Die Aufführungsdauer ist auf       Stunden begrenzt.
3. Die Choreographie des Balletts muss auf allen Bühnen realisierbar sein, gegenüber denen die Bühne Gastspielverpflichtungen hat. 
§ 5

Vergütung

Hinweis: Hier muss nach Steuerinländern und Steuerausländern differenziert werden. Bei Steuerinländern ist noch einmal zu unterscheiden, ob der Gast vor Auszahlung der Vergütung eine separate Rechnung stellt oder ob der Vertrag die Rechnung ersetzt. Daraus ergeben sich die nachfolgenden Varianten:

- Regelung für Steuerinländer

1. Der Gast erhält von der Bühne für die vertraglich vereinbarten Leistungen ein von ihm zu ver​steuerndes Bruttohonorar in Höhe von €      . Der Gast stellt über das Gesamthonorar eine Rechnung, die die nach § 14 Abs. 4 UStG erforderliche Angabe enthält. Eine gegebenenfalls bestehende Umsatzsteuerpflicht des Gastes geht nicht zulasten der Bühne.

2. Über das dem Gast gezahlte Honorar erhält das Wohnsitzfinanzamt eine entsprechende Kon​trollmitteilung. Der Gast verpflichtet sich, der Bühne seinen Wohnsitz und das für ihn zustän​dige Wohnsitzfinanzamt anzugeben. 

Als Nr. 1 kann alternativ vereinbart werden:

1. Der Gast erhält von der Bühne für die vertraglich vereinbarten Leistungen ein von ihm zu versteuerndes Bruttohonorar in Höhe von €       zuzüglich Umsatzsteuer mit einem Steuersatz von 7/19* Prozent in Höhe von € 
Die Steuernummer/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer* des Gastes lautet:      .
- Regelung für Steuerausländer

1. Der Gast erhält von der Bühne für die vertraglich vereinbarten Leistungen ein Bruttohonorar in Höhe von €      . Die auf dieses Honorar entfallende Umsatzsteuer wird von der Bühne direkt an das zuständige Finanzamt abgeführt. 

2. Der Gast hat der Bühne bei Vertragsabschluss anzuzeigen, dass er nicht im Gebiet der Bundes​republik Deutschland zur Einkommensteuer veranlagt wird. In diesem Fall hat die Bühne ei​nen gesetzlich geregelten Steuerabzug vorzunehmen, es sei denn, die Einbehaltung und Ab​führung der Steuer kann aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens entfallen. Der Steu​erabzug darf nur unterbleiben, wenn der Gast eine Freistellungsbescheinigung der zuständi​gen Finanzbehörde vorlegt.

- Für alle Gäste ist zu vereinbaren:
3.
Hinsichtlich der Einräumung des Nutzungsrechts an der Choreographie gilt § 11.

Oder:
3.
Für das Nutzungsrecht an der Choreographie, insbesondere das Aufführungsrecht erhält der Choreograph eine Urheberabgabe in Höhe von €       pro Vorstellung. § 11 bleibt unberührt.

Oder:
3. Das Nutzungsrecht an der Choreographie, insbesondere das Aufführungsrecht, ist durch die in Nr. 1 genannte Vergütung für die Nutzung bis zum Ende der Spielzeit       abgegolten. Im Falle der Wiederaufnahme ab der Spielzeit       erhält der Choreograph für die Nutzung eine Urheberabgabe pro Vorstellung von €      . § 11 bleibt unberührt. 
_______________________
* Unzutreffendes streichen

Hinweis:

Die unzutreffenden Varianten in Nr. 3 sind zu streichen. Bei der dritten Variante ist an eine Situation gedacht, in der die Bühne weiß, dass sie die Choreographie in einer bestimmten Spielzeit 
zeigen wird, hingegen noch nicht darüber entschieden hat, ob es zu einer Wiederaufnahme in einer der folgenden Spielzeiten kommt. 
§ 6

Fälligkeit

1. Das vereinbarte Honorar ist am Tage der Premiere zur Zahlung fällig. Soweit Rechnungsstel​lung vereinbart ist, ist vorher eine Rechnung zu stellen.

2. Zuvor werden Abschlagszahlungen geleistet am       in Höhe von €       und am       in Höhe von €      .
3. Die Zahlung erfolgt auf ein anzugebendes Girokonto.

§ 7

Reisekosten

Entstandene Fahrt- und Übernachtungskosten sowie Spesen werden nicht erstattet. 

Alternativ:

1.
Gegen Nachweis werden erstattet*:

     

     

     

Ist kein Nachweis der Fahrtkosten möglich, erstattet die Bühne die Kosten, die bei Benutzung der Eisenbahn (1./2. Klasse*) entstanden wären.
2.
Alle weiteren Kosten sind durch das Honorar abgegolten.

§ 8

Nichterfüllung 

1. Erbringt der Gast aus von ihm zu vertretenden Gründen die vertraglich vereinbarte Leistung nicht, nicht vollständig oder nicht in der vorgesehenen Zeit, verliert er seinen Honoraran​spruch. 
2. Erkrankt der Gast, kann die Bühne im gegenseitigen Einvernehmen den Premierentermin um       Tage/Wochen* verschieben. Wird die Produktion wegen der Erkrankung des Gastes abgesagt, verliert er seinen Honoraranspruch.
3. Wird die Durchführung der Choreographie des Balletts infolge höherer Gewalt oder aus ande​ren Gründen, z. B. betriebliche Störungen, Streik, notwendige bauliche Maßnahmen, behördli​che Anordnung, Theaterbrand, Stromausfall, Verbot durch den Autor oder Erkrankung im En​semble unmöglich, verliert der Gast seinen Honoraranspruch.

4. Der Unmöglichkeit steht die zeitliche Unrealisierbarkeit gleich. 

5. In den Fällen der Nrn. 1 bis 4 verbleiben dem Gast bereits geleistete Abschlagszahlungen, soweit sie aufgrund bereits erbrachter Leistungen erfolgt sind und die Leistungen für die Bühne noch Verwendung finden können.

§ 9

Vertragsstrafe

1. Im Falle einer Vertragsverletzung durch den Gast, die dazu führt, dass seine Choreographie nicht oder nicht rechtzeitig fertig gestellt wird, ist vom Gast eine Vertragsstrafe zu zahlen. Sie entspricht der Höhe von 30 v.H. des vereinbarten Gesamthonorars.

2. Der Anspruch auf Ersatz des über die Vertragsstrafe hinaus entstandenen Schadens bleibt auch im Falle der Geltendmachung der Vertragsstrafe unberührt.

§ 10

Haftungsfreistellung

Die Bühne haftet nicht für Schäden, die dem Gast infolge leichter Fahrlässigkeit durch die Bühne bzw. ihre Mitarbeiter zugefügt werden. 

§ 11

Urheber- und Leistungsschutzrechte

1. Der Gast räumt der Bühne das ausschließliche Recht ein, seine Rechte aus § 15 ff. UrhG inhalt​lich, zeitlich und räumlich unbeschränkt zu nutzen. Darin ist insbesondere auch das Recht zur Aufnahme und Wiedergabe durch Bild- und / oder Tonträger sowie Bildtonträger, das Recht zu Übertragungen durch Funk (insbesondere Hörfunk und Fernsehen) und das Recht der öf​fentlichen Zugänglichmachung enthalten. 
2. Die Vergütung für die nach Absatz 1 eingeräumten Rechte ist mit der nach § 5 gezahlten Vergü​tung abgegolten, es sei denn, es wird eine abweichende Vereinbarung abgeschlossen.

3. Keinesfalls gesondert zu vergüten ist die Nutzung von Bild- und / oder Tonträgern sowie Bildtonträgern für Reportagesendungen des Rundfunks. Reportagesendungen liegen vor, wenn die Wiedergabezeit sechs Minuten nicht überschreitet und nicht mehr als ein Viertel des Wer​kes wiedergegeben wird. Dies gilt unabhängig von der Zeit, die zwischen der Aufzeichnung bzw. der Livewiedergabe und der Reportagesendung vergangen ist.
4. Ebenfalls wird keine besondere Vergütung gezahlt, wenn Bild- und / oder Tonträger sowie Bildtonträger lediglich für theatereigene Zwecke verwendet werden. Zu diesen theatereigenen Zwecken gehören auch die Werbezwecke des Arbeitgebers. 
§ 12

Bild- und Biographiematerial
Der Gast hat der Bühne für Werbe- und Informationszwecke ausreichend Bild- und Biographie​material über seine Person zur Verfügung zu stellen. 

§ 13

Verwendung des Werkes/der Leistung

Die Bühne ist nicht zur Verwendung des Werkes/der Leistung verpflichtet.

§ 14

Staatsangehörigkeit

1. Der Gast hat die       Staatsangehörigkeit.

2. Soweit der Gast eines Aufenthaltstitels in der Bundesrepublik Deutschland bedarf, kommt der Vertrag nur zustande, wenn der Gast den nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Aufenthaltstitel vor Aufnahme seiner Tätigkeit vorlegt.

§ 15

Bühnenvermittlung

1. Der vorliegende Vertrag ist durch die Vermittlung von       zu Stande gekommen. Die Vergü​tung für diese Vermittlung in Höhe von €       zuzüglich Umsatzsteuer tragen die Bühne und der Gast je zur Hälfte/trägt der Gast alleine *.
2. Der Gast erklärt sich damit einverstanden, dass die Bühne den vom Gast zu entrichtenden Teil der Vermittlungsgebühr und der Umsatzsteuer von dem Honoraranspruch des Gastes einbe​hält und an den Vermittler abführt.
§ 16

Ergänzende Bestimmungen

1. Die Parteien dieses Vertrages sind sich darüber einig, dass ein Arbeitsverhältnis durch diesen Vertrag nicht zustande kommt. 

2. Der Gast ist über die zwischen dem Deutschen Bühnenverein und der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG abgeschlossene Gruppen-Unfallversicherung gegen die wirtschaft​lichen Folgen von Unfällen versichert. Versichert sind Tod, Invalidität, Bergungs​kosten und kosmetische Operationen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Unfälle, die den versicherten Personen im Veranstaltungs- bzw. Probengebäude und/oder Veranstaltungs- bzw. Probengelände zustoßen. Der direkte Hin- und Rückweg ist mitversichert. Hat das Thea​ter den Arbeitsunfall zu vertreten, sind etwaige Ansprüche des Gastes gegen das Theater auf die Leistungen der Gruppen-Unfallversicherung begrenzt. Erleidet der Gast einen Schaden, der durch die Leistungen der Gruppen-Unfallversicherung nicht gedeckt ist, steht ihm gegen das Theater ein Anspruch in Höhe des die Leistungen der Gruppen-Unfallversicherung überstei​genden Betrages nur zu, soweit das Theater den Unfall vorsätzlich oder grob fahrlässig ver​schuldet hat. Der Gast erklärt, dass er eine Krankenversicherung abgeschlossen hat.
3. Dem Gast ist bekannt, dass die Bühne keine Beiträge zur Sozial- oder Krankenversicherung für ihn abführt. Das Künstlersozialversicherungsgesetz findet Anwendung.

4. Ansprüche aus diesem Vertrag entfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von dem Gast oder der Bühne schriftlich geltend gemacht wer​den. Für den gleichen Tatbestand reicht die einmalige Geltendmachung der Ansprüche aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig werdende Ansprüche unwirksam zu machen.

5. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift​form.
6. Der Normalvertrag Bühne (NV Bühne) vom 15. Oktober 2002 zwischen dem Deutschen Bühnenverein einerseits und der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger sowie der Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer andererseits findet in der jeweils gelten​den Fassung nur in dem in § 1 Abs. 5 NV Bühne bestimmten Umfang Anwendung.

7. Nach dem durch Nr. 6 anwendbaren § 53 NV Bühne entscheiden über Rechtsstreitigkeiten zwi​schen der Bühne und dem Gast unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte die Schiedsgerichte nach Maßgabe der vereinbarten Bühnenschiedsgerichtsordnung.

8. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

9. Für den Fall, dass der Gast keinen Wohnsitz / gewöhnlichen Aufenthaltsort innerhalb Deutschlands hat oder er diesen nach Vertragsschluss aus dem deutschen Staatsgebiet verlegt oder der Wohnsitz / gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be​kannt ist, wird der Gerichtsstand der Bühne als Gerichtsstand vereinbart.
10. Die Nichtigkeit einzelner Vertragsvorschriften berührt nicht die Gültigkeit der sonstigen Ver​tragsvereinbarungen.

     , den      
     

     
(Bühne)

(Gast)

* Unzutreffendes streichen





* Unzutreffendes streichen


* Unzutreffendes streichen








* Unzutreffendes streichen






